
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2012/9/18 4Ob110/12y
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.2012

Norm

uWG §1a Abs3

UWG Z28 Anh

Rechtssatz

Unter „Kinder“ iSd Z 28 Anh UWG sind jedenfalls minderjährige unter vierzehn Jahren zu verstehen.Unter „Kinder“ iSd

Ziffer 28, Anh UWG sind jedenfalls minderjährige unter vierzehn Jahren zu verstehen.

Entscheidungstexte

RS0128245">4 Ob 110/12y

Entscheidungstext OGH 18.09.2012 4 Ob 110/12y

Beisatz: Hier: „Stickeralbum“ (T1)
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